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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §248

1. BAO § 248 heute

2. BAO § 248 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

3. BAO § 248 gültig von 19.04.1980 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

Rechtssatz

Das Beschwerderecht gegen den Bescheid über den Abgabenanspruch steht dem Haftungsp9ichtigen auch dann zu,

wenn der betre;ende Bescheid bereits vom Erstschuldner angefochten wurde, und selbst dann, wenn dazu bereits

eine Entscheidung vorliegt (vgl. VwGH vom 31. März 2011, 2010/15/0150). Aus § 248 BAO ergibt sich weiters, dass der

zur Haftung Herangezogene jedenfalls den gegen ihn geltend gemachten Abgabenanspruch dem Grunde und der

Höhe nach bekämpfen können muss (VwGH 28.6.2016, 2013/17/0829; 30.10.2001, 98/14/0142, VwSlg 7661 F/2001).Das

Beschwerderecht gegen den Bescheid über den Abgabenanspruch steht dem Haftungsp9ichtigen auch dann zu, wenn

der betre;ende Bescheid bereits vom Erstschuldner angefochten wurde, und selbst dann, wenn dazu bereits eine

Entscheidung vorliegt vergleiche VwGH vom 31. März 2011, 2010/15/0150). Aus Paragraph 248, BAO ergibt sich weiters,

dass der zur Haftung Herangezogene jedenfalls den gegen ihn geltend gemachten Abgabenanspruch dem Grunde und

der Höhe nach bekämpfen können muss (VwGH 28.6.2016, 2013/17/0829; 30.10.2001, 98/14/0142, VwSlg 7661 F/2001).
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